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Die Souveriinitit der Kantone
im Militdrwesen.

Zur traditionellen falschen Auffassung der
Souverdnitit der Kantone im Militdrwesen gehort
auch die ihnen aufgeladene Kompetenz, aus den
von dem militdrischen Vorgesetzten dazu geeignet
erklirten Wehrménnern ihres Infanterie-Kon-
tingents diejenigen auszuwihlen, die die Aus-
bildung zum Unteroffizier oder Offizier erhalten
sollen. Die eidgenossische Militirbehorde gibt
die Zahl an, welche der Kanton in die betreffen-
den Schulen schicken darf und muss, das eben
so Wichtige, oder viel Wichtigere: die nament-
liche Bezeichnung ist den Kantonalen Militér-
direktoren iiberbiirdet.*) Ich sage absichtlich:
iiberbiirdet, denn es handelt sich hier um etwas,
das nicht sein muss und von dem einsichtige
Kantonale Militirdirektoren gerne befreit sein
mochten. Auch hierin tritt zutage, dass man
die Erhaltung der Kantonalen Militirhoheit nur
in Erhaltupng der Macht erblickt, in Personen-
fragen Sonne und Schatten zu spenden.

Diese hier erwahnte, den Kantonalen Militér-
direktoren aufgebiirdete Kompetenz zeitigt, in
Verbindung mit der ibnen gelassenen andern
Macht in Personenfragen, mit dem Dispensations-
recht vom durch das Gesetz vorgeschriebenen und

*) Wenn man dem Verfassungsartikel nachleben wollte,
der den Kantonen die Pflicht iiberbindet, ihre Bestdnde
volizdhlig zu erhalten, und in Betracht zieht, dass
sie zur Ausbildung gar nichts zu sagen haben, so wire
das Umgekehrte das Richtige: der Kanton bestimmt die
Zahl, die fiir ihn ausgebildet werden muss, und die nament-
liche Bezeichnung iiberldsst er denjenigen, die die Aus-
bildung besorgen, die die Kandidaten kennen und die
die Bedingungen aufzustellen berechtigt sind, die einer
erfilllen muss, um vorgeschlagen zu werden.

von der Eidgenossenschaft angeordneten und be-
zahlten Militdrdienst, die sonderbarsten und ver-
derblichsten Friichte.

Die bosen Folgen sind nicht bloss sachliche;
die iiberbiirdete Kompetenz bringt auch gewissen-
hafte Kantonale Militirdirektoren in Sorgen, aus
denen sie vergeblich den objektiv sachlichen und
gerechten Ausweg suchen. Hievon soll hier
gesprochen werden, denn es beweist mit un-
bestreitbarer Deutlichkeit, dass eine Aenderumg
geboten ist.

Bei Aufstellung der Vorschlige in den Schulen
und Kursen wird die Bediirfoisfrage nur fiir jene
Kontingente allenfalls in Betracht gezogen, in
denen es schwer ist, die geniigende Zahl Geeigneter
zu finden. Mit andern Worten, das, was Kon-
tingente oder Einheiten brauchen, um das Cadre
vollzihlig zu erhalten, kann allein nur zur Folge
haben, die allgemein schon sehr niedrig gehal-
tenen Anforderungen noch weiter herabzustim-
men. Bei den andern Kontingenten, bei denen
kein Mangel herrscht, werden alle vorgeschlagen,
die darum einkommen, den sehr bescheidenen
Anforderungen entsprechen und sich nach den
mehr oder weniger sehr subjektiven Ansichten
ihres momentanen Vorgesetzten dazu eignen.

Dies wire das durchaus richtige Verfahren,
um tiichtigen Offiziers-Ersatz zu bekommen,
wenn man auch alle Vorgeschlagenen in die
Offiziersschule aufbieten, aber aus diesen nur
so viel brevetieren wiirde, wie dem Bediirfnis ent-
spricht, wéhrend die andern als Unteroffiziere
zu ihren Einheiten zuriickkehren. —

Das ist aber bei uns nicht moglich. Auf der
einen Seite herrscht allgemein die Ansicht, dass
wenn sich ein Wehrmann freiwillig einem Aus-
bildungskurs fiir einen hohern Grad unterzogen,



er damit auch das moralische Recht erworben
hat, den Grad zu bekommen, sofern er das nicht
geradezu unmaoglich gemacht hat, Und auf der
andern Seite ist die Zahl der Schiiler von alters-
her dieser allgemeinen Anschauung entsprechend
durch das Budget festgesetzt. Man darf gar
nicht anders als so ungefihr alle zu Oftizieren
brevetieren, weil sonst der regelmissige Abgang
nicht ersetzt wiirde. So wird dann den Kan-
tonen die Zahl der Schiiler angegeben, die sie
in die Offiziersschule zu schicken haben. Diese
Ziahl entspricht dem Erginzungs-Bediirfnis und
nicht der Zahl der Vorgeschlagenen.

Wenn nun in ecinem Kanton auf der Liste
der ihm ohne sein Verlangen und ohne sein
Zutun Vorgeschlagenen 100 Namen stehen und
er darf nur 50 Aspiranten in die Offiziersschule
schicken und alle 100 erwarten ein Aufgebot
und haben alles Recht, sich fiir gleichberechtigt
zu erachten, so steht der bedauernswerte Kan-
tonale Militdrdirektor vor einer schwer zu knacken-
den Nuss. Wen soll er aufbieten, wen iiber-
gehen? Das Richtigste wire, aus seinen Kan-
tonalen Offizieren eine Kommission zu wiihlen,
die die Kandidaten priift und die 50 besten aus-
withit. Das ginge aber nicht, weil der Kanton,
wie zur ganzen Ausbildung, auch zur Aufstellung
dieser Vorschlige der Befihigungszeugnisse gar
nichts zu sagen hat; die durch (esetz hiezu
Kompetenten wiirden sich sofort mit aller Ent-
schiedenheit gegen solche Nachpriifung ihrer Vor-
schlige verwahren, und das Gleiche wiire der
Fall seitens der Kandidaten, die nach den Vor-
schriften des Geesetzes vorgeschlagen worden sind.
Ein anderes Verfahren wére, der Reihe nach,
wie die Vorschlige aus den Schulen kommen,
aufzubieten, bis die Zahl voll ist, der Rest kann
dann warten bis ndchstes Jahr.*) Aber auch
dieser Versuch, einfach gerecht zu sein, erlebt
gewaltige Storungen noch bevor an die Zu-
sammenstellung der Liste der Aufzubietenden
gegangen werdenkann. Viele der Vorgeschlagenen,
die befiirchten iibergangen oder zuriickgestellt
zu werden, bestiirmen den Kantonalen Militér-
direktor oder den allmichtigen Sekretdr mit
ihrem Verlangen, noch dieses Jahr aufgeboten
zu werden; sie begriinden dies durch Darlegung
ihrer biirgerlichen Verhiltnisse, ihrer Studien,
sie berufen sich auf Art. 112 M. O. und erkliren,
in spéitern Jahren nicht mehr in der Lage zu
sein, die Offiziersschule besuchen zu koénnen.
Die Richtigkeit der Behauptungen wird bei
personlichem Besuch durch Viiter, angesehene
Verwandte und Freunde bezeugt und auch

#) Dass nach andern Gesichtspunkten ausgesucht
wird, z B. nach Verwandtschaft, midchtiger Génnerschaft
oder gar politischerParteifarbe, betrachte ich
als etwas, das heute nicht mehr vorkomnt.
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gewissenhafte, nur von sachlichem Interesse ge-
leitete Vorgesetzte verlangen dringend, dass dem
Begehren entsprochen werde, weil sonst fiir das
Offizierskorps der viel versprechende junge Mann
verloren ginge. So wird sofort wieder die Zahl
derjenigen, die aufgeboten werden sollten, grisser
als die Zahl derjenigen, die geschickt werden
konnen, und der Kantonale Militirdirektor steht
wiederum vor unlosbarem Dilemma. Mir hat
ein Kantonaler Militirdirektor, der neben diesem
Departement noch dem der Justiz und Polizei
vorsteht, versichert, dass dic Anhorung und Be-
handlung all dieser Begehren und schliesslich die
Bezeichnung der in die Offiziersschule aufzu-
bietenden ihm zeitweise mehr zu tun gebe, als
alle iibrigen Geschiifte beider Departemente zu-
sammen. Hiinderingend habe er freundeidge-
nossisch alle Kantone, in denen Offiziersmangel
herrscht, angefleht, ihm von seinem Ueberfluss
an Aspiranten abzunehmen, aber nur einer habe
sich bewegen lassen, zwei zu nehmen. Gliicklich
wiire er, wenn er von dieser Obliegenheit be-
freit wiirde.

Sie beruht nicht auf Gesetz, sondern auf
Tradition, sie ist ein Rest aus den vergangenen
Zeiten, als das Bundesheer aus den Kontingenten
der Kantone zusammengesetst war, gegeniiber
denen der Bund keine andern Kompetenzen hatte
als Inspektion und Anordnung gemeinsamer
grosserer Uebungen. Ks wire unberechtigt zu
behaupten, dass die namentliche Bezeichnung
derjenigen, die zu Offizieren ausgebildet werden
sollen, zu den durch Verfassung und Gesetz den

Kantonen gelassenen Prirogativen gehiort. Wire |

dies zutreffend, so miisste dies ganz gleich gelten

fir alle Ausbildungskurse kantonaler Cadres |
nicht bloss fiir diese zwei Schulen und miisste |

auch gelten fiir Beschickung der Offiziersschule
und Unteroftiziersschule der Kavallerie, denn die
Dragoner sind gleich wie die Infanterie Kantonale
Truppen.

Aber schon seit 25 Jahren wird den Kan-
tonen vom Waffenchet der Kavallerie nament-
lich angegeben, wen sie in der Offiziersschule
auszubilden haben, die Kavallerie ahmte damit
nur das Verfahren nach, das gleich nach Ein-
fihrung des Gesetzes von 1874 die Leitung
der Artillerie eingeschlagen, diese Waffe war
bekanntlich frither auch kantonal. Fir das
Aufbieten in alle iibrigen Cadreausbildungs-
kurse der Infanterie, ausgenommen Unteroffiziers-
und Offiziersschule, erhalten die Kantonalen
Militdrdirektoren ein Namensverzeichnis der
Aufzubietenden und keiner hat noch je behaup-
tet, dass ihm ein gesetzliches Priirogativ genom-
men sei.

Es liegt somit gar kein sachlicher und gesetz-

licher Grund vor, den kantonalen Militirdirek-




toren das geschilderte Corvée aufzuladen, das
nur diejenigen unter ihnen gern auf sich nehmen,
die aus was immer fiir, nicht militdr-
ischen, Griinden ungern die Macht abgeben,
in  Personenfragen Sonne und Schatten zu
spenden.

Militirische Griinde verlangen aber, dass das
aufhort. Die Vorschlige sind nicht von den
Instruktoren und Offizieren der Schule allein
aufgestellt worden; sie werden erst dann giiltig,
wenn sie vom Divisiondr gebilligt sind. Darf
man erwarten, dass der Divisionskommandant
diese bedeutsame Pflicht mit der gebiihrenden Ge-
wissenhaftigkeit ausiibt und dass sie nicht bald zu
einem bedeutungslosen Visum herabsinkt, wenn
nicht er, sondern eine Verwaltungsstelle entschei-
det, wer von den Vorgeschlagenen zum Offizier
ausgebildet wird? Sowie der Divisioniir diese
Entscheidung hat, dann hort auch ganz von
selbst die jetzige Kalamitit auf, dass so viel
mehr zur Offiziersausbildung vorgeschlagen
werden, als dazu aufgeboten werden konnen;
denn es wird dann den Unteroffiziersschulen
von der kompetenten Stelle angegeben, wie viel
Aspiranten aus ihnen vorgeschlagen werden
diirfen, damit die Offiziersetats komplett erhalten
werden konnen. Dann wird sich ganz von selbst
auch ergeben, dass die Divisiondre, in deren
Kreis nicht geniigend Geeignete vorhanden sind,
sich um Erginzung an andre Kreise wenden,
in denen bekanntermassen Ueberfluss herrscht.
Dies Alles fithrt dann zu dem vom ver-
storbenen Obersten Feiss schon 1894 als not-
wendig bezeichneten: die Offiziere, die Tri-
ger des nationalen Gedankens in der Armee,
fiilhlen sich dann vor allem als Offiziere des
Bundes und fiir die Beforderung gilt dann
keine andre Riicksicht mehr die
Tiichtigkeit.

Aber auch anderweitig wird dadurch das
Ansehen der Offiziere michtig gefordert. Man
kommt dadurch in die Lage, die Offiziere dort
einzuteilen, wo sie am besten am Platz sind
und wo sie ihre Vorgesetzten-Stellung am leich-
testen wahren konnen. Die Vorsorge fiir das
letztre ist in der Milizarmee der demokratischen
Republik von sehr grosser Bedeutung. Ver-
mieden sollte werden, dass einer als Vorgesetater
in subalterner Stellung solchen gegeniiber aut-
treten muss, mit denen ihn die téglichen Be-
ziehungen des biirgerlichen Lebens eng ver-
binden. Dies zu vermeiden liegt im dienst-
lichen Interesse, es ist aber auch Pflicht gegen-
iiber den Offizieren und gegeniiber den Soldaten.
Das Milizverhiltnis gebietet, den Vorgesetzten
und den Untergebenen die Respektierung der
militdrischen Beziehungen zueinander leicht zu
machen.

als der
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Die Dragoner sind ganz gleich kantonale
Truppen wie die Infanterie. Bei den Vor-
beratungen fiir unser jetziges Wehrgesetz wurde
die Frage aufgeworten, ob man nicht auch
diese Waffe gleich der frither kantonalen
Artillerie eidgenossisch machen solle.  Der
Wattenchef der Kavallerie erkldrte damals, die
Notwendigkeit dazu liegt nicht vor, es bestinden
keine Uebelstinde, die Fortbestehen
Dragoner als kantonale Kontingente wurzelten.
Diese Behauptung war durchaus zutreffend.
Aber warum iibt bei dieser Waffe das Fort-
bestehenlassen ~ der Kantonalsouverdnitit im
Militirwesen keinen Schaden? Warum ist dies
kein Hindernis, dass die Einheiten von gleicher
numerischer Stirke, dass das Offizierskorps aller
Einheiten so homogen und quantitativ wie quali-
tativ gleichartig? Das ist nur deswegen der
Fall, weil gegeniiber dieser Waffe schon lingst
die falsche Auffassung der Kantonalsouverinitit
aufgehort hat, ibren iiblen Einfluss auszuiiben.
Man muss die Augen nicht dagegen
verschliessen, dass dies auch gegeniiber der
Hauptwaffe, der Infanterie, moglich ist und sein
muss, und sofort verschwinden die Uebelstidnde.

im der

nur

Grossere Truppeniibungen der deutschen
Armee im Jahre 1909.

Das XIIL (Wiirttembergische) und XIV. Armee-
korps halten Kaisermandver gegeneinander nach
Manoverordnung Ziffer 2 ab. Die Kriegs-
gliederungen sind durch den Chef des General-
stabes Armee aufzustellen. An diesen
Mandvern nehmen das Bayerische 1. und
III. Armeekorps, die DBayerische 4. Division
und eine Bayerische Kavallerie-Division teil.

Beim IV., V., X. und XIV. Armeekorps
werden Kavallerie-Divisionen aufgestellt, beim
XIII. (Wiirttembergischen) Armeekorps die Ver-
stirkung fiir eine Kavallerie-Division im Kaiser-
mandver. Kriegsgliederungen siehe nachstehend.

Ueber den Zusammentritt der Kavallerie-
Division A und der Verstirkung fiir eine
Kavallerie-Division ergehen besondre Bestim-
mungen. Die Kavallerie-Divisionen B, C und
D halten auf den Truppeniibungsplitzen Alten-
Grabow, Posen und Miinster Gefechtsiibungen
nach Maniverordnung Ziffer 39 ab. Ausserdem
wird die Garde-Kavallerie-Division zu dreitigigen
Gefechtsiibungen aut dem Truppeniibungsplatz
Déberitz zusammengezogen.

Ueber Abhaltung einer Aufkldrungsiibung
unter Leitung des General-Inspekteurs der Kaval-
lerie nach Manoverordnung Ziffer 36 werden
spiter besondre Bestimmungen erlassen.

Die zu der Kavallerie-Division A sowie zu
der Verstirkung einer Kavallerie-Division treten-

der




	Die Souveränität der Kantone im Militärwesen

